
 

 

 

Bekanntmachung 
 

Regierungspräsidium Stuttgart, Ruppmannstr. 21, 70565 Stuttgart 
Az.: 24-3912-1/101-2004 
 
Planfeststellungsverfahren für den sechsstreifigen Aus- und Neubau der Bundesau-
tobahn A 8 Karlsruhe – München zwischen Mühlhausen und Hohenstadt (Bau-km 
10+900 bis km 18+478) sowie den landschaftspflegerischen Maßnahmen auf den 
Gemarkungen Bad Ditzenbach, Drackenstein, Gruibingen, Hohenstadt, Merklingen, 
Mühlhausen im Täle, Laichingen und Wiesensteig 
 
Die gegen die ausgelegten Pläne für das oben genannte Vorhaben rechtzeitig erhobenen 
Einwendungen / Äußerungen, die rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen von Vereini-
gungen im Sinne des § 73 Abs. 4 Satz 5 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) 
sowie die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden werden in einem Erörterungs-
termin  
 

am Donnerstag, den 26. September 2019, ab 09:00 Uhr 
 
in der Sickenbühlhalle in Gruibingen, Im Mittelbronnenteich 2, 73344 Gruibingen  
 
erörtert (Einlass ist ab 08:30 Uhr). 
 
Der Erörterungstermin gliedert sich grundsätzlich nach Sachthemen. Einwendungen / Äu-
ßerungen von Privatpersonen werden beim jeweiligen Sachthema behandelt. 
 
Es ist vorgesehen, die wichtigsten Themenbereiche in folgender Reihenfolge zu er-
örtern (Tagesordnung): 
 

1. Begrüßung, Formalien, Verfahrensrecht 
2. Vorstellung des Vorhabens 
3. Varianten 
4. Verkehrliche Belange, kommunale Belange 
5. Immissionsschutz 
6. Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Fläche 
7. Natur- und Landschaftsschutz 
8. Landwirtschaft, Eigentum 
9. Öffentliche Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz 
10. Denkmalschutz, Sonstiges 

 
 
Die Planfeststellungsbehörde weist darauf hin, dass die o. g. Tagesordnung nicht verbind-
lich ist. Änderungen bleiben für den Fall vorbehalten, dass eine sachgemäße Fortführung 
der Verhandlung dies erfordern sollte. 
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Es erfolgt keine gesonderte Einladung der einzelnen Einwender zu diesem Erörterungs-
termin. Da mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen wären, wird die persönliche Be-
nachrichtigung der Einwender durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
(§ 73 Abs. 6 Sätze 4 und 5 LVwVfG).  
 
Die Teilnahme an der Verhandlung ist den vom Plan Betroffenen freigestellt. Vertreter ha-
ben sich durch eine schriftliche Vollmacht zu legitimieren. Bei Ausbleiben eines Beteiligten 
kann auch ohne ihn verhandelt werden. 
 
Über Entschädigungsansprüche wird im Planfeststellungsverfahren nur dem Grunde nach 
entschieden. Die Entschädigung selbst (z. B. Kaufpreis) wird gegebenenfalls in einem ge-
sonderten Entschädigungsverfahren festgesetzt. 
 
Kosten, die durch die Teilnahme am Erörterungstermin entstehen, können nicht erstattet 
werden. 
 
Der Erörterungstermin ist grundsätzlich nicht öffentlich (§ 73 Abs. 6 Satz 6 i.V.m. § 68 Abs. 
1 Satz 1 LVwVfG). Es kann öffentlich verhandelt werden, wenn kein Beteiligter wider-
spricht. 
 
Ein Beteiligter kann gem. § 73 Abs. 6 Satz 6 i.V.m. § 68 Abs. 1 Satz 4 LVwVfG verlangen, 
dass mit ihm in Abwesenheit anderer Beteiligter verhandelt wird, soweit er ein berechtigtes 
Interesse an der Geheimhaltung seiner persönlichen oder sachlichen Verhältnisse oder an 
der Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen glaubhaft macht. 
 
Die Planunterlagen zu diesem Verfahren können auf der Internetseite des Regierungsprä-
sidiums Stuttgart (www.rp-stuttgart.de) unter Abteilungen > Abteilung 2 > Referat 24 > 
Planfeststellungen > Aktuelle Planfeststellungsverfahren eingesehen werden.  
 
Dieser Bekanntmachungstext ist auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Stuttgart 
(www.rp-stuttgart.de) unter „Bekanntmachungen“ abrufbar. 
 
 
Regierungspräsidium Stuttgart 
gez. Weil 
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